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Lieferung von :

Asphaltdachpappen, Holzzement, Klebemassen, Filzkarten

foroie bie finanzielle Nîitbeteiligung bon gufiänbigen
Stetten gerabep BorauSfefjung für eine gebetfjlttfje,
pra£tifdE)e Turchführung. 2Bir erfuchen baljer ©emeinben,
fyürforgeämter unb inbuftriette Unternehmungen, bie
eine NrbeitSlofenfürforge treffen motten, fid) mit uns
in Berbinbung 51t feigen. Ter Borfianb ber Schmeiger»
ifcfjen Bereinigung für inbuftriette Sanbroictfd^aft t)at,
Porbehältlid) ber (Genehmigung burdt) bie am 14. gebruar
in 3ürich ftattfinbenbe §auptberfammtung befctjloffen,
aufjer ber inbuftrietten Sanbmirtfdjaft auch bie übrigen
©ebiete ber Snuenfolonifation in fein Bammln auf»
Zunehmen. Namentlich fott auch, um ber jefdgen
SBohnungSuot §u fteuern unb um ba§ SßohnungSproblem
für bie inbuftriette Beböllerung auf bie Tauer groed»
mäfcig §u lüfcn, bas SiebelungSmefeti bearbeitet
merben. Subem man fo atte Begebungen ber Sunen»
Eolonifation jufammenfafjt unb fachmännifd) förbert,
fottte es möglich fein, ben guftänbigen Stetten in ben

roichtigften fogialen ^Problemen ber ©egenroart, in ber
Berbefferung ber ©rnährung unb in ber Behebung ber

SSohnungêuot, in unferer gentralfteüe eine mittlommene
Natgeberfiette 31t fchaffen. ,gur ©inholung atter ein»

fd)lägigett üluSEüufte motte man fich an bie borftehenö
ermahnte ©efdjäftSftetle, Schifftetnbe Nr. 22
in Rurich, menben.

^(ufOeSungftrteosniit'tTdiaftlidiertmagnafimen.
(.Verfügung be§ fcfjmeigerifchen 33oIfêroiïtfcE)aftêbepnrtciiient8

oom 25. Januar 1019.)

2Irt. 1. SJtit SBirEung oom 1. Februar 1919 f)in=

meg merben fotgeitbe TepartementSoerfügungen gänjliel)
ober — fofertt in ber $olge attsbrüdlicl) bemerït — teil»

meife aufgehoben :

h) Berfügung 0011t 18. Dt'tober 1917 betreffenb bie

BeftcmbeSaufnahme 0011 efcEtrifcfjen ©eneratoren,
SJtotoren unb Transformatoren;

b) Berfügung oom 19. Nooember 1917 betreffenb bie

BeftanbeSaufnahme unb Befchtagnahme oon falji»
nierter Soba (Sobapuloer) — )ßotafche — lauf»
tifdjer Soba (fefteS Stpatron) — Natronlauge 3U5--

iiatrontöfung fltd'alt, jebocE) nur fomeit fiel) bie

Berfügung auf laminierte Soba begeht;
c) 2tbfchuitt IV ber Berfügung oom 3. Januar 1918

betreffenb ben Ipanbel mit Sumpeti itnb neuen Stoff»
abfüllen atter 2lrt. TiebeftehenbenSieferungSoerträge
beS Berbanbe§'fch10eijerifd)er fpabernfortiermerfe mit
ben Sitmpen unb Nbfälle oerarbeitenben Ijnbitftrien
merben iitbeffen t)ieroon nid)t berührt;

d) Berfügung 00111 19. Januar 1918 betreffenb ben
Viattbel mit Slltpapier», papier» tcitb Bappenabfällen ;

e) Berfügung oom 21. $itiii 1918 betr. Seberabfätte;
f) Berfügung oom 9. Nooember 1918 betreffenb bie

Karinbprobuftioti.
Slrt. 2. ®ie mäbrenb ber ©ültigfeit biefer Ber»

fügungen eingetretenen Tatfachen merben auch nach' kern
1. gebruar 1919 geniäp ihren Beftimmungen beurteilt.

2lrt. 3. Tie Nbteilung für inbuftriette KriegSmirtfcljaft
be§ fchroeijerifchen NolféroirtfdjaftSbepartemeiitS mirb mit
bem Bottjug ber gegenroärtigeit Berfügung betraut.

Uelier Me Sanierung «011 Elektromotoren.
2lu§ inbuftrietten Greifen mirb uns gefchriebeti : Tie

roachfenbe Nmoenbuttg ber mafdjinellen Kräfte auch tu
ber Sanbroirtfchaft unb in Kleiogemerben hat 51t einer
meitgehenben Bermenbitng 0011 ©teftroinotoren in biefen
©ernerbejmeigen geführt. SBefentlieh begünftigt mürbe
biefer Nuffch'muitg im Nbfat) oon Kleinmotoren burd)
bie ÎDÎaffenfabrifation unb bie auf ein SRinimunt rebu»
gierte Sßartung in Berbinbung mit oerhältniSmäfjig
geringen NnfçhaffungS» unb BetriebSfoften. Tie ©in»
fchräntungen im Betrieb 0011 Benzin» unb ©aSntotoreu
infolge beS Krieges haben in unferem Sanbe roeiter p
einer Berbreitung beS ©leftromotorS beigetragen.

äßenngleict) bie SBartung bei elef'trifdjen 9Rafd)iuen
im Bergleid) p allen übrigen Kraftmotoren eine fehr
geringe ift, fo barf fie bod) nicht ganj oentad)läffigt
merben unb es liegt int $ntereffe aller SRotorenbefitjer,
ihr Slugenmerf auf bie Bßartuitg ber DNotoren p richten.
2Bä£)renb bie Sßidluitgen nur periobifdje Kontrolle iit
längeren ijeitabfdpitten je nach beut Betrieb (halbjähr»
lid) bis jährlich, in ftaubigen ober feuchten Betrieben
etmaS häufiger) erforbern, fottte eine Kontrotte ber Sager
jemeils bei ber Inbetriebnahme "ftattfinben. Tiefe Kon»
trolle ift notmenbig, meil bie Sager infolge ber bei
©let'tromotoren gebräuchlichen hohen Trehphl bet fd)led)ter
Schmierung ober Berftautnmg großen Beatifpritchitngeit
auSgefetjt finb.

Tie bei Kleinmotoren gebräud)lid)ften Sager meifeit
meiftenteils Niitgfdjmierung auf. Tie Schmierung erfolgt
in ber BBeife, baff ber Schmierring, beffeti unterfter
Teil in baS Öl eintaucht, burd) ben Sauf ber Ntotor»
mette ebenfalls in Trehung oerfe^t mirb unb babet ba§
notroenbige Öl mitnimmt unb an bie Sßelle abgibt.

Tie h auptfäd)Iicf) ften Störungen, bie 51t Sagerbefeften
Beranlaffung geben, finb bie folgenben:
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sowie die finanzielle Mitbeìeiligung von zuständigen
Stellen geradezu Voraussetzung für eine gedeihliche,
praktische Durchführung. Wir ersuchen daher Gemeinden,
Fürsorgeämter und industrielle Unternehmungen, die
eine Arbeitslosenfürsorge treffen wollen, sich mit uns
in Verbindung zu setzen. Der Vorstand der Schweizer-
ischen Vereinigung für industrielle Landwirtschaft hat,
vorbehaltlich der Genehmigung durch die am 14. Februar
in Zürich stattfindende Hauptversammlung beschlossen,

außer der industriellen Landwirtschaft auch die übrigen
Gebiete der Jnnenkolonisation in sein Programm auf-
zunehmen. Namentlich soll auch, um der jetzigen
Wohnungsnot zu steuern und um das Wohnungsproblem
für die industrielle Bevölkerung auf die Dauer zweck-
mäßig zu losen, das Siedelungswesen bearbeitet
werden. Indem man so alle Bestrebungen der Innen-
kolonisation zusammenfaßt und fachmännisch fordert,
sollte es möglich sein, den zuständigen Stellen in den

wichtigsten sozialen Problemen der Gegenwart, in der
Verbesserung der Ernährung und in der Behebung der

Wohnungsnot, in unserer Zentralstelle eine willkommene
Ratgeberstelle zu schaffen. Zur Einholung aller ein-
schlägigen Auskünfte wolle man sich an die vorstehend
erwähnte Geschäftsstelle, Schifflände Nr. 22
in Zürich, wenden.

AiishedWtriWmMistlicherMchmhmeii.
«.Verfügung des schweizerischen Volkswirtschaftsdepartements

vom 25. Januar 1919.)

Art. 1. Mit Wirkung vom 1. Februar 1919 hin-
weg werden folgende Departementsverfügungen gänzlich
oder ^ sofern in der Folge ausdrücklich bemerkt - - teil-
weise aufgehoben:

n) Verfügung vom 18. Oktober 1917 betreffend die

Bestàndesaufnahme von elektrischen Generatoren,
Motoren und Transformatoren;

ö) Verfügung vom 19. November 1917 betreffend die

Bestandesaufnahme und Beschlagnahme von kalzi-
vierter Soda (Sodapulver) — Potasche — kauf-
tischer Soda (festes Ätznatron) — Natronlauge Ätz-

natronlösung-Ätzkali, jedoch nur soweit sich die

Verfügung auf kalzinierte Soda bezieht;
e) Abschnitt l V der Verfügung vom 3. Januar 1918

betreffend den Handel mit Lumpen und neuen Stoff-
abfüllen allerArt. Die bestehenden Lieferungsverträge
des Verbandes'schweizerischer Hadernsortierwerke mit
den Lumpen und Abfälle verarbeitenden Industrien
werden indessen hiervon nicht berührt;

cl) Verfügung vom 19. Januar 1918 betreffend den

Handel mit Altpapier-, Papier- und Pappenabfällen ;

0) Verfügung vom 21. Juni 1918 betr. Lederabfälle;
1) Verfügung vom 9. November 1918 betreffend die

Karbidproduktion.
Art. 2. Die während der Gültigkeit dieser Ver-

fügungen eingetretenen Tatsachen werden auch nach dem
1. Februar 1919 gemäß ihren Bestimmungen beurteilt.

Art. 3. Die Abteilung für industrielle Kriegswirtschaft
des schweizerischen Volkswirtschaftsdepartements wird mit
dem Vollzug der gegenwärtigen Verfügung betraut.

Ueber die Schmierung »m Elebtromtorc«.
Aus industriellen Kreisen wird uns geschrieben: Die

wachsende Anwendung der maschinellen Kräfte auch in
der Landwirtschaft und in Kleingewerben hat zu einer
weitgehenden Verwendung von Elektromotoren in diesen
Gewerbezweigen geführt. Wesentlich begünstigt wurde
dieser Aufschwung im Absatz von Kleinmotoren durch
die Massenfabrikation und die aus ein Minimum redu-
zierte Wartung in Verbindung mit verhältnismäßig
geringen Anschaffungs- und Betriebskosten. Die Ein-
schränkungen im Betrieb von Benzin- und Gasmotoren
infolge des Krieges haben in unserem Lande weiter zu
einer Verbreitung des Elektromotors beigetragen.

Wenngleich die Wartung bei elektrischen Maschinen
im Vergleich zu allen übrigen Kraftmotoren eine sehr
geringe ist, so darf sie doch nicht ganz vernachlässigt
werden und es liegt im Interesse aller Motorenbesitzer,
ihr Augenmerk ans die Wartung der Motoren zu richten.
Während die Wicklungen nur periodische Kontrolle in
längeren Zeitabschnitten je nach dem Betrieb (halbjähr-
lich bis jährlich, in staubigen oder feuchten Betrieben
etwas häufiger) erfordern, sollte eine Kontrolle der Lager
jeweils bei der Inbetriebnahme stattfinden. Diese Kon-
trolle ist notwendig, weil die Lager infolge der bei
Elektromotoren gebräuchlichen hohen Drehzahl bei schlechter
Schmierung oder Verstaubung großen Beanspruchungen
ausgesetzt sind.

Die bei Kleinmotoren gebräuchlichsten Lager weisen
meistenteils Ningschmierung auf. Die Schmierung erfolgt
in der Weise, daß der Schinierring, dessen unterster
Teil in das Öl eintaucht, durch den Laus der Motor-
welle ebenfalls in Drehung versetzt wird und dabei das
notwendige Öl mitnimmt und an die Welle abgibt.

Die hauptsächlichsten Störungen, die zu Lagerdesekten
Veranlassung geben, sind die folgenden:
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